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(54) Bezeichnung: Dentalimplantat

(57) Zusammenfassung: Bei einem einteilig ausgebildeten
Dentalimplantat ist dessen Außenfläche zur Verankerung im
Kieferknochen strukturiert ausgebildet und es weist in sei-
nem Inneren eine Gewindehülse auf, in der mittels einer
Schraube eine Überkonstruktion befestigbar ist. Außerdem
ist das Implantat an seinem okklusalen Ende mit einem koni-
schen Verankerungsbereich zur Aufnahme einer konfektio-
nierten Konuskappe versehen. Das Implantat ist zumindest
einseitig offen ausgebildet und weist eine Bohrung auf, in
die die Gewindehülse einsetzbar ist. Die Gewindehülse be-
steht, ebenso wie die Schraube, aus einem Titanwerkstoff
und wird im Implantat vorzugsweise durch Löten mit einem
Glaslot befestigt. Die äußere Oberfläche des Implantates ist
mit einer Glasmatrix beschichtet, die durch ein abtragendes
Verfahren strukturierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dentalimplantat, bei
dem zumindest die Außenfläche aus einem kerami-
schen Werkstoff, insbesondere Zirkoniumdioxid oder
einer anderen Hochleistungskeramik, besteht, des-
sen Verankerungsteil zur Verankerung im Kieferkno-
chen ausgebildet ist und das mit einer Aufnahme ver-
sehen ist, an der eine prothetische Überkonstruktion
befestigbar ist.

[0002] Ein Dentalimplantat dieser Art ist beispiels-
weise in der DE 101 59 683 A1 beschrieben und fin-
det in der zahnärztlichen Therapie Verwendung, um
erkrankte oder fehlende Zähne vollständig zu erset-
zen. Derartige Dentalimplantate können sowohl im
kosmetisch relevanten sichtbaren Vorder- und Sei-
tenzahnbereich eingesetzt werden wie auch als Hal-
teelement für herausnehmbaren Zahnersatz oder für
Spezialanwendungen, beispielsweise in der Kieferor-
thopädie.

[0003] Andererseits kann der perfekte Sitz implan-
tatgetragener weitspanniger Brückenkonstruktionen
dadurch erheblich erschwert werden, daß sich bei
der Umsetzung vom Abdruck zum Modell kleine ma-
terial-, system- und verarbeitungstechnisch bedingte
Fehler summieren und es in der Folge beim anschlie-
ßenden Einsetzen der Brückenkonstruktion deshalb
zu Spannungszuständen kommen kann. Während
sich diese Spannungen auf natürlichen Pfeilern in
der Regel schon nach wenigen Minuten legen, da
sich die Zähne an der Brückenposition ausrichten,
ist dies bei Implantatversorgungen nicht der Fall. Um
dennoch die erforderliche Spannungsfreiheit zu er-
reichen, werden zwischen den Implantaten und dem
darauf zu befestigenden Brückengerüst vorgefertigte
dentale Verbindungselemente eingebracht, die auch
als PassivFit-Kappen bezeichnet werden. Die Ver-
wendung solcher Verbindungselemente oder Kappen
ist insbesondere bei einer späteren intraoralen adhä-
siven Verankerung angezeigt, da durch sie mit einfa-
chen Mitteln ein spannungsfreier Sitz, ein Passiv-Fit,
des implantatgetragenen Zahnersatzes erreicht wer-
den kann. Dieser spannungsfreie Sitz gewährleistet
den Langzeiterfolg der Implantatversorgung, da er ei-
nen Knochenabbau um die Implantate herum oder
gar einen Verlust der Implantate zuverlässig zu ver-
hindern vermag.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Dentalim-
plantat der eingangs genannten Art so auszubilden,
daß es auf zuverlässige Weise die intraorale Ver-
ankerung einer implantatgetragenen Überkonstrukti-
on mit spannungsfreiem Sitz gewährleistet und daß
es in gleicher Weise sowohl für eine Fixierung der
Überkonstruktion mittels Klebe- oder Sintertechnik
als auch für eine Verschraubung zwischen dem Den-
talimplantat und einer darauf zu befestigenden Pro-
thetik geeignet ist.

[0005] Die Erfindung löst diese Aufgabe dadurch,
daß bei einem derartigen Dentalimplantat das Im-
plantat zumindest an seinem okklusalen Ende eine
Bohrung aufweist, in die eine metallische Hülse zur
Aufnahme einer Schraube für die Fixierung der Über-
konstruktion einsetzbar ist, und daß das Implantat an
diesem Ende mit einem konischen Verankerungsbe-
reich zur Aufnahme einer zwischen dem Implantat
und der Überkonstruktion angeordneten Konuskappe
versehen ist. Gleichermaßen vorteilhaft ist eine Aus-
führungsform, bei der das Implantat an seinem zervi-
kalen Ende eine Bohrung aufweist, in die die metalli-
sche Hülse einsetzbar ist.

[0006] In der vorteilhafter Weiterbildung des Den-
talimplantates nach der Erfindung besteht die metal-
lische Hülse aus einem Titanwerkstoff und wird in
der keramischen Implantataussenhülle vorzugsweise
durch Löten mit einem Glaslot befestigt. Die äußere
Oberfläche der Implantataussenhülle ist zumindest in
Teilbereichen mit einer Glasmatrix beschichtet und
wird vorzugsweise durch ein abtragendes Verfahren
strukturiert, um eine optimale Osseointegration zu er-
möglichen.

[0007] Mittels der eingefügten Metallhülse mit Ge-
windegang ist weiterhin auf einfache Weise die Be-
festigung einer konfektionierten Kappe auf dem ko-
nischen Verankerungsbereich des einteiligen Den-
talimplantates durch Verschraubung möglich. Es be-
steht ferner die Möglichkeit, die konfektionierte Kap-
pe mittels Zementieren, Löten oder Verkleben auf
dem konischen Verankerungsbereich zu befestigen.
Mit Hilfe der konfektionierten Kappe wird es wieder-
um möglich, den Zahnersatz derart auf dem Implan-
tat zu befestigen, dass sein spannungsfreier Sitz ge-
währleistet ist. Die Verbindung zwischen der kon-
fektionierten Kappe und dem Zahnersatz erfolgt da-
bei ebenfalls mittels Verschraubung, Verklebung, Ze-
mentierung oder Löten. Die Konuskappe fungiert zu-
sätzlich als Passiv-Fit Käppchen und dient dadurch
dem beschriebenen Spannungsausgleich zwischen
dem Implantat und dem Zahnersatz. Ausserdem ist
es möglich, bei zu großen Divergenzen zwischen
mehreren einteiligen Implantaten mit konischem Ver-
ankerungsbereich entsprechend konfektionierte Kap-
pen durch ein abtragendes Verfahren zu individuali-
sieren.

[0008] Darüber hinaus ist es besonders vorteilhaft,
wenn die äußere Oberfläche des Verankerungsele-
mentes strukturiert ausgebildet und mit einer Glas-
matrix beschichtet ist. Dadurch wird nicht nur eine op-
timale Funktionalisierung dieser Oberfläche erreicht,
sondern es wird durch die Beschichtung mit einer
Glasmatrix zugleich die Strukturgebung der Oberflä-
che im Vergleich zu einer nicht auf diese Weise kon-
ditionierten Oberfläche aus Zirkoniumdioxid wesent-
lich erleichtert, indem die Glasmatrix durch ein abtra-
gendes Verfahren strukturierbar ist.
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[0009] Nachfolgend soll die Erfindung anhand von in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen
näher erläutert werden. Es zeigen;

[0010] Fig. 1 einen Front- und Seitenzahnersatz mit
zwei divergierenden Implantaten,

[0011] Fig. 2 ein erstes Implantat in einer teilweise
geschnittenen Darstellung,

[0012] Fig. 3 einen Schnitt durch die in Fig. 2 darge-
stellte Anordnung in Explosionsdarstellung,

[0013] Fig. 4 ein zweites Implantat in einer teilweise
geschnittenen Darstellung,

[0014] sFig. 5 einen Schnitt durch die in Fig. 4 dar-
gestellte Anordnung in Explosionsdarstellung und

[0015] Fig. 6–Fig. 8 drei verschiedene Ausführun-
gen einer Gewindehülse jeweils in perspektivischer
Darstellung.

[0016] Die Darstellung gemäß Fig. 1 zeigt einen
Schnitt durch den Unterkiefer 1 eines Patienten mit
einem Zahnersatz, der auf zwei zueinander divergie-
renden Implantaten 2, 3 mit einem jeweils konischem
Verankerungsbereich und einer Konuskappe 7, 8 auf-
gebaut ist. Die beiden Implantate 2 und 3 sind jeweils
einteilig aufgebaut und bestehen aus einem kerami-
schen Werkstoff, im Fall des hier beschriebenen Aus-
führungsbeispiels Zirkoniumdioxid, ZrO2, wobei das
Material aber auch aus einer anderen Hochleistungs-
keramik bestehen kann.

[0017] Auf der Außenfläche der Implantate 2, 3 be-
findet sich eine Beschichtung aus einem Glaslot, die,
wie in den Fig. 1 bis Fig. 5 dargestellt ist, jeweils der-
art strukturiert ausgebildet ist, daß sie das Anwach-
sen des Knochen nachhaltig verbessert. Ferner sind
die Implantate 2, 3 jeweils mit einer Aufnahme verse-
hen, an der eine Überkonstruktion als Zahnersatz be-
festigbar ist, der im Fall des hier beschriebenen Aus-
führungsbeispiels aus jeweils einer Krone 4, 5 sowie
einer zwischen diesen beiden Kronen 4 und 5 ange-
ordneten, im Fall des hier dargestellten Ausführungs-
beispiels zweigliedrigen Brücke 6 besteht.

[0018] Der Zahnersatz ist an beiden Implantaten je-
weils auf eine Konuskappe 7, 8 aufgesetzt und kann
mit dieser verlötet, zementiert oder geklebt sein. Die
Verschraubung des Zahnersatzes in den beiden Im-
plantaten 2 und 3 wird durch die in diesen befestigten
Konuskappen 7, 8 realisiert.

[0019] Das Material der Konuskappen 7, 8 kann aus
Zirkoniumdioxid, ZrO2 aus einer anderen Hochleis-
tungskeramik oder aus Titan bestehen. Auf der Au-
ßenfläche der Konuskappen 7, 8 befindet sich je-
weils eine Vorbeschichtung aus einem Glaslot, die

eine Verlötung mit dem Zahnersatz ermöglicht. Sie
kann aber auch strukturiert ausgebildet sein, um eine
Verklebung oder Zementierung zu ermöglichen bzw.
zu verbessern. Der Verankerungsbereich der Konus-
kappen 7, 8 ist konisch ausgebildet mit einem Konus-
winkel zwischen 0° und 35°, um Differenzen auszu-
gleichen, wobei die Konuskappen auf ihrem Veranke-
rungsbereich mit dem jeweiligen Implantat 2, 3 mittels
einer Schraube 9, 10 verschraubt oder aber zemen-
tiert bzw. geklebt sind. Die Konuskappen 7, 8 fungie-
ren dabei zugleich als Passiv-Fit Käppchen und die-
nen auf diese Weise dem Spannungsausgleich zwi-
schen dem jeweiligen Implantat 2, 3 und dem Zahn-
ersatz bzw. der Überkonstruktion.

[0020] Der im Kieferknochen 1 befindliche Anteil der
jeweils einteilig ausgebildeten Implantate 2, 3 ist auf
seiner Außenfläche jeweils mit einem Gewinde zur
Verankerung im Kieferknochen 1 versehen. Dieser
Verankerungsbereich der Implantate 2, 3 ist außer-
dem mit einem Glaslot beschichtet und für eine Ver-
klebung bzw. für eine Zementierung strukturiert aus-
gebildet. Außerdem weist er eine wohldefinierte Hö-
he im Verhältnis zum Implantatkörper auf.

[0021] Bei dem in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten
Ausführungsbeispiel ist jedes der einteiligen Implan-
tate 2, 3 jeweils mit einer basalen Öffnung zur retro-
graden Aufnahme einer Gewindehülse 11 versehen.
Im Inneren des hier dargestellten Implantates 2 be-
findet sich ein Anschlag 12 für die Gewindehülse 11,
um einen definierten Stopp für die Hülse zu gewähr-
leisten. Eine okklusale Öffnung im Verankerungsbe-
reich des Implantates 2 ermöglicht bei dieser Ausfüh-
rungsform die Aufnahme der Schraube 9 zur Befesti-
gung der Konuskappe 7.

[0022] Die Gewindehülse 11 und die Schraube 9 be-
stehen jeweils aus Titan. Zwischen der Gewindehül-
se 11 und der Innenseite des Implantates 2 befin-
det sich ferner ein definierter Spalt, um den ungehin-
derten Fluß des Glaslotes zu ermöglichen. Diese In-
nenseite und die Titankomponenten sind mit Glaslot
vorbeschichtet, das entweder der eigentlichen Ver-
lötung der Teile oder aber einer sicheren Verlötung
durch zusätzlich eingebrachtes Lot dient. Die basale
Öffnung des Implantates 2 wird entweder mit Glaslot
oder mit einem sogenannten Inlay aus Zirkoniumdi-
oxid, ZrO2, oder aus einer anderen Hochleistungske-
ramik verschlossen, so daß das Titan maximal vom
Zirkoniumdioxid bzw. einer anderen Hochleistungs-
keramik umschlossen ist.

[0023] Bei dem in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestell-
ten Ausführungsbeispiel ist jedes der einteiligen Im-
plantate 2, 3 ebenfalls wieder mit einem konischem
Verankerungsbereich und einer Konuskappe 8 ver-
sehen, jedoch weisen in diesem Fall die Implanta-
te, von denen hier das Implantat 3 dargestellt ist, ei-
ne anteriograd eingesetzte Gewindehülse 14 zur Auf-
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nahme der Schraube 10 für die Befestigung der Ko-
nuskappe 8 sowie einen Lotkamin 15 im basalen Be-
reich des Implantates 3 auf, der den Fluß des Glas-
lotes gewährleistet. Okklusal befindet sich eine Öff-
nung im einteiligen Implantat 3, um die anteriogra-
de Aufnahme der Gewindehülse 14 zu ermöglichen.
Im Inneren des Implantates 3 befindet sich auch in
diesem Fall ein Anschlag 16 für die Gewindehülse
14, um einen definierten Stopp dieser Hülse 14 zu
gewährleisten. Eine okklusale Öffnung im Veranke-
rungsbereich des Implantates 3 ermöglicht auch bei
dieser Ausführungsform die Aufnahme der Schraube
10 zur Befestigung der Konuskappe 8.

[0024] Die Gewindehülse 14 und die Schraube 10
bestehen auch bei diesem Ausführungsbeispiel je-
weils aus Titan. Zwischen der Gewindehülse 14 und
der Innenseite des Implantates 3 befindet sich auch
hier wieder ein definierter Spalt, um den ungehinder-
ten Fluß des Glaslotes zu ermöglichen. Diese Innen-
seite und die Titankomponenten sind mit Glaslot vor-
beschichtet, das wiederum entweder der eigentlichen
Verlötung der Teile oder aber einer sicheren Verlö-
tung durch zusätzlich eingebrachtes Lot dient.

[0025] Die Konuskappen 7 und 8 bestehen entwe-
der aus Titan, aus Zirkoniumdioxid, ZrO2, oder aus
einer anderen Hochleistungskeramik. Sofern die Ko-
nuskappen 7 und 8 aus Zirkoniumdioxid, ZrO2, oder
aus einer anderen Hochleistungskeramik bestehen,
sind sie auf ihrer Innenseite mit Glaslot beschichtet,
um für eine Verklebung oder Zementierung struktu-
riert werden zu können. Ihre Außenfläche ist in jedem
Fall ebenfalls mit Glaslot vorbeschichtet, um auch
hier Strukturierung, eine Verklebung oder Zementie-
rung sowie die Verlötung mit dem Zahnersatz zu er-
möglichen. Ferner weisen die Konuskappen 7 und 8,
wie dies in den Fig. 2 bis Fig. 5 erkennbar ist, okklu-
sal jeweils eine Öffnung auf, die als Anschlag für den
Kopf der Schrauben 9 bzw. 10 ausgebildet ist und
damit eine sichere Verschraubung des Zahnersatzes
ermöglicht. Schließlich sind die Außenflächen der Ko-
nuskappen 7 und 8 konisch ausgebildet und können
gegebenenfalls nachträglich individualisiert werden.

[0026] Die Verankerungsbereiche der einteiligen Im-
plantate 2 und 3 im Kieferknochen 1 sind jeweils ko-
nisch ausgebildet und mit Glaslot vorbeschichtet, um
eine Strukturierung zur Verklebung oder Zementie-
rung zu ermöglichen.

[0027] Schließlich zeigen die Fig. 6 bis Fig. 8 jeweils
in perspektivischer Darstellung verschiedene äuße-
re Formgebungen 21, 31, 41 der Gewindehülsen 11
bzw. 14 für ein einteiliges keramisches Dentalimplan-
tat 2, 3. In jedem der dargestellten Fälle ist die äuße-
re Form dieser Gewindehülsen so ausgebildet, daß
sie im Zusammenwirken mit einer entsprechenden
Formgebung der Innenseite des keramischen Den-
talimplantates einen Rotationsschutz bietet und be-

reits dadurch eine sichere Fixierung innerhalb des Im-
plantates 2, 3 gewährleistet ist.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Dentalimplantat, bei dem zumindest die Außen-
fläche aus einem keramischen Werkstoff, insbeson-
dere Zirkoniumdioxid oder einer anderen Hochleis-
tungskeramik, besteht, dessen Verankerungsteil zur
Verankerung im Kieferknochen ausgebildet ist und
das mit einer Aufnahme versehen ist, an der eine pro-
thetische Überkonstruktion befestigbar ist, dadurch
gekennzeichnet, daß das Implantat (2, 3) zumindest
an seinem okklusalen Ende eine Bohrung aufweist,
in die eine metallische Hülse (11, 14) zur Aufnahme
einer Schraube (9, 10) für die Fixierung der Überkon-
struktion (4–6) einsetzbar ist, und daß das Implantat
(2, 3) an diesem Ende mit einem konischen Veranke-
rungsbereich zur Aufnahme einer zwischen dem Im-
plantat (2, 3) und der Überkonstruktion (4–6) ange-
ordneten Konuskappe (7, 8) versehen ist.

2.  Dentalimplantat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Implantat (3) an seinem zer-
vikalen Ende eine Bohrung aufweist, in die die metal-
lische Hülse (14) einsetzbar ist.

3.   Dentalimplantat nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das Implantat (2, 3) aus
Zirkoniumdioxid oder einer seiner Varianten besteht.

4.  Dentalimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß die die Gewinde-
hülse (11, 14) aus einem Titanwerkstoff besteht.

5.  Dentalimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewindehülse
(11, 14) im Implantat (2, 3) mittels Löten befestigt ist.

6.  Dentalimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Ober-
fläche des Implantates (2, 3) strukturiert ausgebildet
ist.

7.  Dentalimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest Teilbe-
reiche der äußeren Oberfläche des Implantates (2, 3)
mit einer Glasmatrix beschichtet sind, die durch ein
abtragendes Verfahren strukturierbar ist.

8.  Dentalimplantat nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenfläche
der Gewindehülse (11, 14) derart ausgebildet ist, daß
die Gewindehülse (11, 14) gegenüber dem Implantat
(2, 3) verdrehsicher einsetzbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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